
Die vorläufige Festnahme gem. § 125 Abs. 2 StPO

Ermittlungsverfahren gegen 
bekannten Täter liegt vor.

\
Die Voraussetzungen für die 
Anordnung der U-Haft (§§ 122, 
123 StPO) liegen vor und sind 
aktenkundig zu machen.

Leiter des U-Organs ordnet 
vorläufige Festnahme an (§ 125 
Abs. 2 StPO). I
Anordnung zur Festnahme er
folgt schriftlich und enthält 
dringenden Verdachtsgrund 
und die Haftgründe (§ 122 
StPO) sowie Gründe für die 
Gefahr im Verzüge (§ 125 Abs. 2 
StPO).

Beschuldigter wird vorläufig 
festgenommen und der
VP-Dienststelle oder UHA
zugeführt. S
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